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TOP V  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  Betrifft:  Beibehaltung arbeitszeitrechtlicher Vorschriften  

Entschließungsantrag  

  
Von:  Herrn Dr. Jörg Hermann als Delegierter der Ärztekammer Bremen 

Herrn Dr. Klaus Reinhardt als Delegierter der Ärztekammer Westfalen-Lippe 

Herrn Dr. Hans-Joachim Lutz als Delegierter der Bayerischen 

Landesärztekammer 

Frau Angelika Haus als Delegierte der Ärztekammer Nordrhein 

Herrn Dr. Rudolf Gottlieb Fitzner als Delegierter der Ärztekammer Berlin 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN:  
   

Der Deutsche Ärztetag fordert die Europäische Kommission auf, die bestehenden 

Arbeitszeitrichtlinien nicht zu Lasten der Arbeitnehmerschaft zu verändern und 

insbesondere den Bereitschaftsdienst auch weiterhin vollumfänglich als Arbeitszeit 

bestehen zu lassen und die Opt-Out-Regelungen nicht weiter zu begünstigen. 
   

 

 

Begründung:  

Nach dem Scheitern des Vorstoßes in der letzten Legislaturperiode (April 2009) versucht 

die Europäische Kommission im Wege der Einleitung eines sozialen Dialogs gemäß 

Artikel 138 des EG-Vertrages nun erneut, eine Erweiterung der Höchstarbeitszeit von 48 

Stunden herbeizuführen. Durch Zunahme der Fallzahlen und daraus folgend der 

Arbeitsverdichtung ist in der Ärzteschaft an den Krankenhäusern die maximale 

Belastbarkeit aber erreicht, wenn nicht sogar partiell überschritten. Eine Verschärfung des 

Arbeitszeitgesetzes würde eine weitere Abwanderung oder den Nichteintritt in einen 

kurativen Bereich somit nur fördern und den bereits bestehenden Ärztemangel damit 

vertiefen. Zudem wird bereits jetzt in 20 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die 

geltende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zum Bereitschaftsdienst nicht 

umgesetzt, sodass die Europäische Union angehalten ist, diese Vertragsbrüche zu 

sanktionieren.  

   

 


